
Gemeinde Aumühle 
 Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt: 
Ja-Stimme(n): 
Nein-Stimme(n): 
Enthaltung(en): 
 
Ausschluss nach § 22 GO: 

 
 

Beschlussvorlage 
12/150/2025 
Status voraussichtlich:   öffentlich 
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich 

Datum: 
16.12.2025 
Federführend: 
Amt IV.0 - Bauamt 

 
Beteiligung als Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB zu den Bauleitplanverfahren der Gemeinde 
Wohltorf - Erneute Beteiligung 
Bebauungsplan Nr. 4a "Querkampsiedlung Ost" 
Bebauungsplan Nr. 4b "Querkampsielung West" 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
07.01.2026 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle nimmt die erneute Beteiligung zur 
Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 4a „Querkampsiedlung Ost“ und Nr. 4b 
„Querkampsiedlung West“ der Gemeinde Wohltorf zur Kenntnis und hat keine 
Bedenken. 
 

Sachverhalt: 
Die Gemeinde Wohltorf beteiligt die Gemeinde Aumühle als Nachbarkommune 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB im Rahmen der erneuten Beteiligung zu den 
Bauleitplanverfahren für die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 4a 
„Querkampsiedlung Ost“ und Nr. 4b „Querkampsiedlung West“. 
 
Eine Übersicht der Änderungen enthält das Anschreiben. Die Gemeinde Aumühle 
kann bis zum 26.01.2026 eine Stellungnahme abgeben. Seitens der Verwaltung wird 
keine Beeinträchtigung der Interessen der Gemeinde Aumühle gesehen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Nein 
 

Anlage/n: 
1 2025-10-06_WOHL_BP4a_Entwurf_Auslegungsexemplar_erneute-

Beteiligung 
 

2 2025-10_06_WOHL-BP4b_Entwurf_Auslegungsexemplar_erneute-
Beteiligung 
 



3 Anschreiben erneute Beteiligung 
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Gemäß Verteiler 

 

 

Hamburg, den 19. Dezember 2025 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Wohltorf 

Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 4a und Nr. 4b „Querkampsiedlung Ost und West“ 

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a(3) BauGB 

sowie der der Nachbargemeinden gem. § 2(2) BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in ihrer Sitzung am 16.12.2025 hat die Gemeindevertretung Wohltorf den erneuten Entwurfs- und 

Auslegungsbeschluss für die erneuten Entwürfe der Bebauungspläne Nr. 4a und 4b gefasst. Die 

Aufstellung erfolgt im Parallelverfahren. Die Teilung der Querkampsiedlung in zwei Bebauungspläne 

(Nr. 4a und Nr. 4b) erfolgte zur Vermeidung der Befangenheit der im Plangebiet wohnenden 

Gemeindevertreter:innen. 

 

Die Unterlagen zu den Bebauungsplänen 4a und 4b liegen unter: 

https://www.amt-hohe-elbgeest.de/Gemeinden/Wohltorf/Bauleitplanung/Bauleitpl%C3%A4ne-br-in-

der-Auslegung/ 

zum Download bereit. 

Wir bitten um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 

26.01.2026. 

 

Es wurden folgende umweltbezogene Informationen und Fachgutachten erarbeitet, davon werden 

nur die geänderten Unterlagen als zum Download bereitstehen: 

• Verkehrs- und Schallgutachten zu den Bebauungspläne 4a und 4b, WVK Wasser- und 

VerkehrsKontor GmbH, August 2022 

• Wassertechnische Berechnung, Stephan Weis Beratender Ingenieur VBI, November 2023 

• Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs 1 Nr. 2 BauGB zum Bebauungsplan 

Nr. 4a „Querkampsiedlung Ost“, PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbH, Juli 

2024 

https://www.amt-hohe-elbgeest.de/Gemeinden/Wohltorf/Bauleitplanung/Bauleitpl%C3%A4ne-br-in-der-Auslegung/
https://www.amt-hohe-elbgeest.de/Gemeinden/Wohltorf/Bauleitplanung/Bauleitpl%C3%A4ne-br-in-der-Auslegung/
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• Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 4a „Querkampsiedlung Ost“, PGL 

Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbH, Juli 2024 

• Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs 1 Nr. 2 BauGB zum Bebauungsplan 

Nr. 4b „Querkampsiedlung West“, PGL Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbH, Juli 

2024 

• Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 4b „Querkampsiedlung West“, PGL 

Thieme-Hack Landschaftsarchitekten PartGmbH, Mai 2025 

• Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Zuge der 

frühzeitigen Beteiligung gemäß 4(1) BauGB 

• Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Zuge der 

frühzeitigen Beteiligung gemäß 4(2) BauGB 

 

Die Abwägung über die von Ihnen eingegangenen Stellungnahmen steht ebenfalls unter dem o.g. 

Link zum Download bereit. 

Sollten Sie diese Unterlagen für Ihre Stellungnahme in Papierform oder die vorherigen Fachgutachten 

digital benötigen, können Sie diese beim Amt Hohe Elbgeest, Frau Gade-Müller (c.gade-

mueller@amt-hohe-elbgeest.de) oder bei WRS Architekten und Stadtplaner GmbH, Frau Hildebrandt 

(hildebrandt@wirsind.net) abfordern. 

Stellungnahmen können nur zu in den textlichen Festsetzungen und der Begründung in blauer 

Schrift geänderten Teilen sowie zu den geänderten Inhalten der Planzeichnungen abgegeben 

werden. Neben diversen redaktionellen Anpassungen und Konkretisierungen wurden die 

folgenden inhaltlichen Änderungen vorgenommen: 

Der Bebauungsplan Nr. 4a wurde wie folgt geändert: 

Planzeichnung 

• Anpassung der Baugrenzen Börnsener Weg Nr. 70 und Nr. 72 (Flurstücke 123/18 und 123/22) 

• Erweiterung der Baugrenzen Alte Allee Nr. 62 und Nr. 64 sowie Börnsener Weg Nr. 68 

(Flurstücke 123/15, 123/16 und 123/17) 

• Herausnahme der Firstrichtung Börnsener Weg Nr. 80 und Nr. 82 (Flurstücke 123/4 und 123/3) 

Textliche Festsetzungen 

• Die Festsetzung Nr. 6.2 zur Abweichung von der Verpflichtung zum Erhalt von Bäumen wurde 

neu eingefügt. 

• In der Festsetzung Nr. 9.3 wurde ein Abstand zur Ortgang- bzw. Gratkante sowie eine 

Vergrößerung von Dachgauben bei Dächern mit 25° bis 35° Dachneigung ergänzt und die 

Anforderung zur gestalterischen Anpassung an das Hauptdach gestrichen. 

• In der Festsetzung Nr. 13 wurde der Bezug zur Grenze der erschließenden Straße ergänzt. 

Die Höhe von bepflanzten Friesenwällen und Hecken wurde auf 2,00 m erhöht und die 

Möglichkeit, freiwachsende Hecken zu pflanzen gestrichen. 

• Als neue Nr. 19 wurde eine Festsetzung zum Waldabstand eingefügt. 

• Als neue Nr. 20 wurde eine Festsetzung zu Starkregengefahren eingefügt. 
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• Die Festsetzungen zu Müllsammelplätzen, DIN-Standards und Grundstückszufahrten 

(ehemals Nr. 14, 20 und 21) wurden gestrichen. 

• Die Pflanzliste wurde um vier Arten für Heckenpflanzen als Grundstückseinfriedigungen und 

den Ausschluss von Kirschlorbeer ergänzt. 

Begründung 

• Ergänzung der vorgenannten Sachverhalte 

• Ergänzungen zur festgesetzten Geschossigkeit 

• Ergänzungen zur Oberflächenentwässerung 

 

Der Bebauungsplan Nr. 4b wurde wie folgt geändert: 

Planzeichnung 

• Herausnahme der Festsetzung zum Erhalt des Baumes Querkamp Nr. 37 (Flurstück 106/37) 

• Festsetzung des Erschließungsweges zu Hausnummer Nr. 23 als Fußweg anstatt Grünfläche 

• Reduktion der Firsthöhe von 9,00 m auf 8,30 m 

• Anpassung des Abstandes der Baugrenzen zur Straßenverkehrsfläche auf 4 m (östlich 

Querkamp) 

Textliche Festsetzungen 

• Die Festsetzung Nr. 6.2 zur Abweichung von der Verpflichtung zum Erhalt von Bäumen wurde 

neu eingefügt. 

• In Festsetzung Nr. 8.1 wurde die Dachneigung auf 25° - 45° geändert. 

• In der Festsetzung Nr. 8.3 wurde ein Abstand zur Ortgang- bzw. Gratkante sowie eine 

Vergrößerung von Dachgauben bei Dächern mit 25° bis 35° Dachneigung ergänzt und die 

Anforderung zur gestalterischen Anpassung an das Hauptdach gestrichen. 

• In der Festsetzung Nr. 12 wurde der Bezug zur Grenze der erschließenden Straße ergänzt. 

Die Höhe von bepflanzten Friesenwällen und Hecken wurde auf 2,00 m erhöht und die 

Möglichkeit, freiwachsende Hecken zu pflanzen gestrichen. 

• Als neue Nr. 18 wurde eine Festsetzung zu Starkregengefahren eingefügt. 

• Die Festsetzungen zu Müllsammelplätzen, DIN-Standards und Grundstückszufahrten 

(ehemals Nr. 13, 19 und 20) wurden gestrichen. 

• Die Pflanzliste wurde um vier Arten für Heckenpflanzen als Grundstückseinfriedigungen und 

den Ausschluss von Kirschlorbeer ergänzt. 

Begründung 

• Ergänzung der vorgenannten Sachverhalte 

• Ergänzungen zur festgesetzten Geschossigkeit 

• Ergänzungen zur Oberflächenentwässerung 

• Ergänzungen zur Energieversorgung 
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Wir bitten Sie, sich in den Stellungnahmen auf ihren Aufgabenbereich zu beschränken. Bitte geben 

Sie auch Aufschluss über von Ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige 

Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

des Gebiets bedeutsam sein können. Verfügen Sie über Informationen, die für die Ermittlung und 

Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, stellen Sie diese Informationen bitte der 

Gemeinde Wohltorf zur Verfügung. 

 
Sollte bis zum 26.01.2025 keine Stellungnahme von Ihnen vorliegen, geht die Gemeinde davon aus, 

dass Ihre Belange nicht berührt werden oder hinreichend berücksichtigt worden sind.  

Wir möchten Sie bitten, Ihre Stellungnahme per E-Mail an hildebrandt@wirsind.net zu schicken. 

Gleichzeitig informieren wir Sie über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die 

in Form einer Auslegung vom 29.12.2025 bis zum 26.01.2026 im Amt Hohe Elbgeest, Christa-

Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf, stattfindet. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 
Maren Hildebrandt 
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